
 

 

 

Gebührenordnung  
gültig ab 01.04.2021 
 

Für Leistungen der Ökumenische Sozialstation Pirmasens gGmbH auf dem Gebiet der körperbezogenen 
Maßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen werden folgende Gebühren erhoben, die den 
Entgelten der Pflegeversicherung (Sachleistung) entsprechen: 
  

LK 

Leistung 

Vergütung Zuschlag ABZU  Investitions- Vergütung 

Nr. ab  Altenpflege- Ausbildungs- kosten gesamt 

  01.04.2021 ausbildung zuschlag   01.04.2021 

       

       

1 Kleine Morgen- oder Abendtoilette 19,39 € 0,51 € 1,29 € 0,87 € 22,06 € 

2 Große Morgen- oder Abendtoilette 27,14 € 0,71 € 1,81 € 1,20 € 30,86 € 

3 Große Morgen- oder Abendtoilette mit Vollbad 34,89 € 0,92 € 2,32 € 1,54 € 39,67 € 

4 Vollbad 23,27 € 0,61 € 1,55 € 1,04 € 26,47 € 

5 Hilfe bei Ausscheidungen 7,76 € 0,20 € 0,52 € 0,33 € 8,81 € 

6 Lagern/Betten 7,76 € 0,20 € 0,52 € 0,33 € 8,81 € 

7 Mobilisation 12,01 € 0,32 € 0,80 € 0,52 € 13,65 € 

8 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 19,39 € 0,51 € 1,29 € 0,87 € 22,06 € 

9 Sondenkost bei impl. Magensonde (PEG) 3,89 € 0,10 € 0,26 € 0,16 € 4,41 € 

10 
Hilfeleistung b. Verlassen u. Aufsuchen  
der Wohnung (10 Min) 

4,48 € 0,12 € 0,30 € 0,19 € 5,09 € 

11 
Begleitung bei Aktivitäten außerhalb  
der Wohnung (60 Min.) 

27,01 € 0,71 € 1,80 € 1,20 € 30,72 € 

21 Erstbesuch incl. Hausbesuchspauschale 45,74 €   2,05 € 47,79 € 

22 
Pflegerische Betreuung § 36 / 45b SGB XI   
(60 Min.) 

39,78 €   1,78 € 41,56 € 

23 
Pflegerische Betreuung § 36 / 45b  SGB XI 
(30 Min.) 

19,88 €   0,90 € 20,78 € 

23a 
Pflegerische Betreuung § 36 / 45b  SGB XI   
(15 Min.) 

9,94 €   0,45 € 10,39 € 

24 
Pflegerische Betreuung § 36 / 45b  SGB XI  
(45 Min.) 

29,84 €   1,34 € 31,18 € 

25 An-, Aus-, Umkleiden 10,79 € 0,28 € 0,72 € 0,48 € 12,27 € 

26 
Hilfe bei der Haushaltsführung  
je 15 Minuten 

8,44 €   0,37 € 8,81 € 

27 Pflegefachliche Anleitung bei LK 1-9 11,16 € 0,29 € 0,74 € 0,48 € 12,67 € 

PE Pflegeeinsatz gem. § 37 Abs. 3 zzgl. HBP      

 Pflegegrad 1 bis 5 50,80 €   2,41 € 53,21 € 

 Volle Hausbesuchspauschale 6,63 €   0,32 € 6,95 € 

 Halbe Hausbesuchspauschale 3,32 €   0,15 € 3,47 € 

 Viertel Hausbesuchspauschale 1,66 €   0,08 € 1,74 € 

       

       

  



 

 

Gebührenordnung  
gültig ab 01.04.2021 
 
Soweit die Kosten für Leistungen von der Krankenversicherung (SGB V), der Pflegeversicherung (SGB XI), den 
Sozialhilfe- oder sonstigen Trägern zu übernehmen sind, werden sie mit diesen abgerechnet. 
 
Nimmt ein Krankenpflegevereinsmitglied das Pflegegeld der Pflegeversicherung für sich, zur Sicherstellung 
der Pflege, in Anspruch, so sind die Pflegemaßnahmen entsprechend der aufgeführten Tabelle ohne Nachlass 
zu berechnen. 
 
Mitglieder der Krankenpflegevereine, die Mitglied im Förderverein der Ökumenischen Sozialstation e.V. sind, 
erhalten einen Nachlass nach dieser Gebührenordnung auf die Leistungen, die den Höchstbetrag des 
Pflegesachleistungsanspruchs der Pflegekasse des jeweiligen Pflegegrads übersteigen. 
 
An Mitglieder, der dem Förderverein der Ökumenischen Sozialstation e.V. beigetretenen kirchlichen 
Krankenpflegevereinen, werden die Leistungen, soweit kein Kostenträger eintritt, mit folgenden Nachlässen 
berechnet: 

- Mitgliedschaft bis zu einem Jahr  kein Nachlass 
 

- Mitgliedschaft von 1 Jahr bis 4 Jahre  10% Nachlass 
 

- Mitgliedschaft über 4 Jahre   25% Nachlass  
 

Der Nachlass ist pro Mitglied auf 130,- € pro Monat begrenzt. 

 

Die Ermäßigung wird nur dann gewährt, wenn der Nachweis vorliegt, dass kein anderer Kostenträger 

(Krankenkasse, Pflegeversicherung, Sozialhilfeträger usw.) für die Leistungen eintritt. Medizinische Leistungen 

und Investitionskosten werden nicht rabattiert. 

Die den oben genannten kirchlichen Krankenpflegevereinen angehörenden Mitglieder, ihre Ehegatten und 

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben im Rahmen dieser Gebührenordnung Anspruch auf 

kostengünstige Betreuung in der Pflege. Mitgliedschaften in Krankenpflegevereinen sind nicht auf andere 

Personen übertragbar. 

Die Gewährung eines Preisnachlasses ist nur möglich bei einer ununterbrochenen Mitgliedschaft in einem 

kirchlichen Krankenpflegeverein bis zum Eintritt des Pflegefalles. Pflegekräfte der Ökumenischen Sozialstation 

Pirmasens gGmbH gelten nicht als selbst beschaffte Pflegekräfte im Sinne der Pflegeversicherung (SGB XI). 

 

Diese Gebührenordnung tritt am 01. April 2021 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt verliert die bisherige 

Gebührenordnung ihre Gültigkeit. 

 

Sollten Sie noch Fragen hierzu haben, steht Ihnen unsere Pflegedienstleitung gerne unter der Telefon-Nummer 

0 63 31 / 51 11-0 zur Verfügung. 

 
Ökumenische Sozialstation Pirmasens gGmbH                                                                                       Diakoniezentrum Pirmasens  
Waisenhausstr. 5                                                                                                                              Waisenhausstr. 1 
66954 Pirmasens                                                                                                                              66954 Pirmasens   
Tel. 0 63 31 / 51 11-0                                                                                                                       www.diakoniezentrum-ps.de 

 


